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NEUE LUZERNER ZEITUNG 

W as tut Regieru 
für Ambri-Fans? 
LANDRAT bar. «Die Sanierung des 
Gotthard-Strassentunnels beschãftigt 
alle Teile der Bevõlkerung des Kan
tons Uri>>, schreibt der Flüeler Land
rat Christoph Schillig (Grüne Uri, 
Flüelen) in einer Kleinen Anfrage an 
die Umer Regierung. Der Tunnel 
werde auch von den Umem aus 
unterschiedlichsten Motiven benutzt. 
Eines davon sei die Leidenschaft für 
den Eishockeysport, insbesondere für 
den Hockeyclub Ambri-Piotta 
(HCAP). Mehrere hundert U m er wür
den jeweils bei Heirnspielen in die 
Valascia in Ambri pilgem. Dazu kã
men no eh di e vielen übrigen Deutsch
schweizer Ambri-Fans und bei jeder 
Partie auch noch Anhãnger der geg
nerischen Klubs. Auch das seien 
manchmal mehrere hundert Leute. 

Verladen als Mõglichkeit 
<<Bisher wurde in den Medien, vor 

allem von HCAP-Prãsident und Stãn
derat Filippo Lombardi, imrner wie
der gesagt, dass die Besuche für Fans 
aus dem N orden wãhrend der Sanie
rung des Gotthard-Strassentunnels 
( ohne zweite Rõhre) nicht mõglich 
wãren und darnit der Klub gefáhrdet 
sei. <<Mit der Verlademõglichkeit für 
PW un d Busse un d d em Angebot von 
Extrazügen wãre es aber gut mõglich, 
di e Fans vor d em Match in di e Leven
tina und anschliessend zurückzu
bringen>>, schreibt Schillig. 

Zwei konkrete Fragen gestellt 
Der Flüeler Landrat erwartet von 

der Regierung Antworten auf folgen
de zwei Fragen: 
• Welche Mõglichkeiten sieht der 
Regierungsrat, um für die Urner 
HCAP-Fans die Erreichbarkeit des 
Hockeystadions Valascia in Ambri 
wãhrend der Sanierung des Gotthard
Strassentunnels (ohne Bau der zwei
ten Rõhre) sicherzustellen? 
• Kann sich der Regierungsrat vor
stellen, sich für zusãtzliche Halte in 
Ambri oder für Extrazüge für die 
Anreise zu un d di e Rückreise von d en 
Heimspielen des HCAP einzusetzen? 
Falls Ja: wie? 

Der HC Ambri-Piotta wird 
ein Regierungsratsthema. 

Keystone 
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Kanton U ri ist Rekordhalter 
BILDUNG In keinem anderen 
Kanton schaffen so viele 
Jugendliche den direkten 
Einstieg in eine Ausbildung aut 
Sekundarstufe 11. Mit ein 
Grund ist die Urner Wirtschaft. 

BRUNO ARNOLD 
bruno. arnold @urnerzeitu n g. eh 

Am 3. Juli 2015 haben auch an den 
letzten Urner Schulen die Sommerferien 
begonnen. Für 391 Jugendliche aus dem 
Kanton U ri war rnit dem letzten Tag des 
Schuljahrs 2014/15 auch die obligatori
sche Schulzeit abgeschlossen. Das er
freuliche Fazit der von der Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung Uri 
vorgenomrnenen Schulenderhebung: 
• 356 der 391 befragten Urner Jugend
lichen respektive 91 (Vorjahr: 92) Pro
zent schaffen den nahtlosen Übergang 
von der Sekundarstufe I (obligatorische 
Schulzeit) in die Sekundarstufe II. 286 
Schulabgãnger respektive 73 (71) Pro
zent steigen in die beruf!iche Grund
bildung (Lehre rnit EFZ oder EBA) ein, 
deren 70 oder 18 (21) Prozent wãhlen 
den Weg über weiterführende Schulen 
wie Fachrnittelschule oder Gyrnnasium. 
• 31 Jugendliche, das heisst 8 (7) Pro
zent, absolvieren ein Brückenangebot 
oder eine andere Zwischenlõsung. 
• 4 (3) Jugendliche beziehungsweise l 
(l) Prozent wussten Ende Juni noch 
nicht, was sie nach den Somrnerferien 
machen werden. 

Mehr junge Frauen mit Lehre 
Der Schulenderhebung sind noch 

weitere interessante Angaben zu ent
nehmen. So schaffen voraussichtlich nur 
6 Prozent der jungen Mãnner den di
rekten Einstieg in eine Ausbildung auf 
der Sekundarstufe n nicht. Fast 80 Pro
zent der mãnnlichen Schulentlassenen 
werden irn August 2015 direkt in die 
Berufsbildung einsteigen. 2015 treten 
fast 88 (89) Prozent der Schulabgãnge
rinnen unrnittelbar nach der obligato
rischen Schulzeit direkt in eine Aus
bildung auf Sekundarstufe n ein. Ein 
erstaunlicher Anstieg gegenüber dem 
Vorjahr betrifft die berufliche Grund
ausbildung: Knapp 66 (60) Prozent der 
jungen Frauen werden eine Lehre oder 
eine Attestbildung antreten. Bedeutend 
weniger als 2014 planen ab August 2015 
den Besuch einer weiterführenden 
Schule, nãrnlich 21,5 (29,8) Prozent. 

Sinkende Schülerzahlen 
Der gestern verõffentlichten Statistik 

sind aber auch noch zwei weitere er-

freuliche Feststellungen zu entnehmen: 
• In keinem anderen Kanton ist die 
direkte Übertrittsquote so hoch wie im 
Kanton Uri. 
• Die Ergebnisse 2015 fallen nur un
wesentlich <<schlechten> aus als irn Re
kordjahr 2014, als so viele Jugendliche 
wie noch nie (92 Prozent) am Ende der 
obligatorischen Schulzeit den direkten 
Einstieg in eine Ausbildung auf Sekun
darstufe n geschafft hatten. 

<<Mit 91 Prozent ist di e direkte Ein
stiegsquote in eine Ausbildung auf Se
kundarstufe n auch in diesem Jahr ex
trem hoch>>, heisst es in der rnit den 
Ergebnissen der Erhebung verõffent
lichten Medienrnitteilung der Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung des 
Kantons Uri. «Grund dafür sind einer
seits die sinkenden Schülerzahlen und 
anderseits die gute wirtschaftliche Situ
ation sowie die hohe Ausbildungsbereit
schaft der Urner Wirtschaft.>> 

Mehr als ein Jahr im Voraus 
Falct ist a b er au eh: Di e alctuelle Si tua

tian auf dem Lehrstellenmarkt verschãrft 
den Wettbewerb um die so genannten 
«guten Lernenden>>. Die Zusage ge-

Lehrabschlussfeier 2015: In Uri entscheiden sich 
gerade junge F ra uen vermehrt für eine Berufslehre. 

schieht teilweise, bevor di e Jugendlichen 
ihren eigentlichen Berufswahlprozess 
abgeschlossen haben. <<Der Trend zu 
imrner früheren Vergaben hat sich 2015 
verstãrkt>>, schreiben die Verantwort
lichen in ihrem Bericht. Konkret: Von 
den 286 Jugendlichen, die nach dem 
9. Schuljahr in die Berufsbildung ein
steigen, erhielten 40 (14 Prozent) ihre 
definitive Lehrstellenzusage bereits im 
8. Schuljahr beziehungsweise mehr als 
ein Jahr vor Lehrbeginn. Und viele Be
triebe, die sich zwar an die Empfehlun
gen halten (Zusagen erst irn 9. Schul
jahr), nutzen jedoch bereits die ersten 
Wochen des 9. Schuljahrs für die Selek
tion der Lernenden. 

«Verfrühte Zusagen unerwünscht» 
«Verfrühte definitive Zusicherungen 

für eine Lehrstelle sind aus entwick
lungspsychologischer Sichtweise prob
lematisch>>, heisst es in der Medienrnit
teilung weiter. <<Der Berufswahlprozess 
wird vorzeitig abgebrochen, die Ausei
nandersetzung rnit sich selber und der 
Berufswahl wird erschwert oder findet 
gar nicht statt. Zusagen vor Beginn des 
9. Schuljahres sind unter diesem Ge-

Bild Urs Hanhart 

sichtspunkt unerwünscht.>> <<Erfahrungs
gemãss führt dies vermehrt zu Lehr
abbrüchen>>, schreibt die Berufs-, Stu
dien- und Laufbahnberatung. 

Genügend Zeit lassen 
<<Es ist unbestritten: Die Berufsbildung 

ist wichtig. Imrner mehr setzt sich aber 
die Erkenntnis durch, dass auch der 
Berufswahlprozess der Jugendlichen 
wichtig ist und dass man jungen Men
schen genügend Zeit lassen sollte für 
diesen Entscheid>>, heisst es in der Me
dienrnitteilung. Wrrtschaft Uri und die 
Bildungs- und Kulturdirektion haben 
deshalb gemeinsam eine Broschüre rnit 
«Informationen und Empfehlungen zum 
Berufswahlprozess>> erarbeitet. Diese 
wird ab Somrner 2015 allen Urner Lehr
betrieben sowie den Schülern, Eltern 
und Lehrpersonen abgegeben. Eine 
wichtige Botschaft lautet: <<Die Auswahl 
der Lernenden gehõrt ins 9. Schuljahr.>> 

HINWEIS 

Di e Auswertung der Schulenderhebung und die 
Broschüre <<informationen und Empfehlungen zum 
Berufswahlprozess» findet ma n unter www.ur.ch/ 
berufsberatung. 

35-Jãhriger will <<ni eh t in d er Psychiatrie verblõden» 
LANDGERICHT Ein Urner hat 
in seinem Elternhaus unter 
Alkoholeinfluss gewütet. Die 
Staatsanwaltschaft sieht zwei 
mõgliche Sanktionen. 

zf. Erst war es ein Streit um ein ge
erbtes Haus. Dann wurde der psychisch 
angeschlagene Bruder gegenüber seiner 
Schwester ausfállig: Trotz Hausverbot 
betrat der Mann das Grundstück der 
Schwester und schlug in einem Wutan
fall unter Alkoholeinfluss vier Fenster 
ein, zertrürnmerte einen Balken der 
Balkontür, zerstõrte zwei Laternen und 
beschãdigte erst noch ein fremdes Ge
schãftsauto, das vor dem Haus parkiert 
war. Der Mann schrieb seiner Schwester 
einen Brief sowie mehrere SMS rnit be
drohendem Inhalt. 

Gestern gab der 35-jãhrige Mann nun 
vor der strafrechtlichen Abteilung des 

Landgerichts Uri zu, diese Taten be
gangen zu haben. «lch bereue das Gan
ze, und es ist rnir eine Lehre>>, betonte 
der Angeklagte. <<Wenn meine Schwester 
nicht teilen will, kann ich auch nichts 
machen.>> 

Angst verbreiten war das Ziel 
Bevor es zur Tat kam, war der Mann 

auf Drãngen seiner Schwester in die 
psychiatrische Klinik aufgenommen 
worden. Als er zurückkehrte, habe er 
sich dermassen geschãmt, dass er nicht 
mehr lãnger irn Kanton Uri habe woh
nen wollen und er in dieser Krise 
schliesslich seine Anteile am Elternhaus 
auf seine Schwester überschrieben habe. 
Sie habe ihrn nie etwas dafür bezahlt, 
führte der Mann aus. Mit seinen Sach
beschãdigungen habe er signalisieren 
wollen, dass seiner Schwester das Haus 
nicht allein gehõre. 

«Es war mein Ziel, ihr Angst zu ma
chen>>, gab der Mann zu. <<Aber ich habe 
meiner Schwester nie nur ein Haar ge
kriimrnt. Das war nie meine Absicht.>> 

Und so werde das auch in Zulcunft 
bleiben. <<Ich lasse meine Schwester 
ganz sicher in Ruhe>>, beteuerte er vor 
den Richtern. Die Drohungen seien 
nicht ernst gemeint gewesen. 

«Danach ist alles 
vorbei, und ich bin 
ein freier Mann.» 

ANGEKLAGTER 

Dies sah die Staatsanwaltschaft an
ders. Mehrere Gutachter seien zum 
Schluss gekomrnen, dass weitere Taten 
ni eh t auszuschliessen seien. Im Rahmen 
des Strafverfahrens habe der 35-Jãhrige 
pralctisch keine Reue gezeigt, führte die 
stellvertretende Oberstaatsanwãltin an
lãsslich der gestrigen Verhandlung aus. 

Nach der Untersuchungshaft wurde 
der Mann in verschiedenen Institutio-

nen in den vorgezogenen Strafvollzug 
versetzt. In der psychiatrischen Klinik 
Kõnigsfelden in Windisch habe er sich 
kooperativ gezeigt, so die Staatsanwãltin. 

Im Anschluss an den Aufenthalt in 
der Klinik wurde der Mann zur Stiftung 
Satis versetzt, welche eine offene Sozial
einrichtung für Menschen rnit psychi
schen Beeintrãchtigungen betreibt. Dort 
habe sich der Mann aber nicht mehr 
irn Griff gehabt. Der 35-Jãhrige entfern
te sich mehrmals unerlaubt vom Ge
lãnde, um Alkohol zu konsurnieren. 
Zweirnal musste er polizeilich gesucht 
werden. 

16 Monate oder Behandlung 
Die Staatsanwãltin schlãgt dem Ge

richt eine Freiheitsstrafe von 16 Mona
ten sowie eine Busse von 200 Franken 
vor. Unter Berücksichtigung von Vor
strafen sei die Freiheitsstrafe teil- oder 
unbedingt auszusprechen. Das Gericht 
soi! die Strafe aber zu Gunsten einer 
geschlossenen stationãren Behandlung 
aufschieben. Dies unterstützte auch der 

Rechtsvertreter der Schwester des An
geklagten. D er Behandlung der Alkohol
sucht solle dabei grosse Beachtung ge
schenkt werden. 

Einen Schlussstrich ziehen 
Der 35-jãhrige Angeklagte allerdings 

wehrt si eh gegen weitere Behandlungen: 
«lch habe genug von der Psychiatrie. 
Dort verblõdet man n ur.>> Er wolle nicht 
lãnger fremdbestimrnt werden. «Ich 
gehe lieber ins Gefãngnis. Danach ist 
alles vorbei, und ich bin endlich wieder 
ein freier Mann.>> 

Der Verteidiger betonte, sein Mandant 
sei gewillt, einen Schlussstrich zu ziehen. 
<<Mein Mandant wollte nie jemanden 
verletzen>>, so der Verteidiger. Das Ge
richt soll deshalb von einer stationãren 
Behandlung absehen und den 35-Jãhri
gen rnit einer angemessenen Freiheits
strafe belangen. 

HINWEIS 

Das Urteil wird d en Parteien in d en kommenden 
Tagen schriftlich zugestellt. 


